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Wahrnehmung und Sensibilisierung 

für Gefährdungen bei Versetzungen und 

Arbeitsschutzorganisation im Betrieb

Allgemeine Bemerkungen

• Teile Ihrer Berufsausbildung absolvieren Sie selbstverständlich in 

betrieblichen Bereichen der Fertigung, Instandhaltung usw.

• An diesen Lernorten gibt es mehr und andere Gefährdungen, als in der 

Lehrwerkstatt, in der Sie unter ständiger Begleitung von erfahrenen 

Ausbildenden Ihre „ersten Schritte“ gemacht haben.

• Ist Ihnen in dem neuen, unbekannten Bereich etwas aufgefallen?  

(Gruppenarbeit gemäß ARB)

ID 033179
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Ansprechpartner im betrieblichen Ausbildungsbereich

• zugewiesene ausbildende Fachkraft

• Rechtsgrundlage: BBiG, § 28, Abs. 3

= Vertrauensperson, die fachliche Spezialkenntnisse vermittelt und 

unmittelbare Verantwortung für sicheres Arbeiten trägt

ID 033198

Ausbildende Fachkraft

Produktionsmitarbeiter, der über die Ausbildungsaufgabe spezielle 

Weisungsbefugnis erwirbt.

BBiG § 28 (3):

„Unter der Verantwortung des Ausbilders oder der Ausbilderin kann bei der 

Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbilderin ist, 

aber … die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen 

beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 

persönlich geeignet ist.“

ID 019557
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Ansprechpartner im betrieblichen Ausbildungsbereich

• Führungskraft / Meister

• Rechtsgrundlage: DGUV Vorschrift 1 § 13

= Vorgesetzte/r mit Weisungsbefugnis, trägt die Verantwortung und befindet 

sich in der Garantenstellung

ID 033181

Allgemeine Pflichten der Unternehmer / Führungskräfte

• Integration der Arbeitssicherheit und des 

Gesundheitsschutzes in die betriebliche Organisation

• Maßnahmen zur Verhütung 

• von Arbeitsunfällen, 

• Berufskrankheiten und 

• arbeitsbedingten Erkrankungen

ID 013119

nach DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ §§ 2 - 14
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Ansprechpartner im betrieblichen Ausbildungsbereich

• Sicherheitsbeauftragte/r des Bereiches

• Rechtsgrundlage: DGUV Vorschrift 1 § 20

= Vertrauensperson in allen Fragen des Arbeitsschutzes, wirkt motivierend 

auf die Mitarbeitenden des Bereiches ein, hat keine Weisungsbefugnis

ID 033224

Rechte und Pflichten der Sicherheitsbeauftragten

• Information über das Unfallgeschehen

• Teilnahme an Betriebsbesichtigungen, 

Unfall- und Berufskrankheitenuntersuchungen

• Recht auf Gelegenheit zur Erfüllung der 

Arbeitsschutzaufgaben 

• Recht auf Arbeitsschutzinformation und 

Weiterbildung 

• Recht auf Anhörung durch Vorgesetzte

ID 015944

moralische Pflicht, für die Sicherheit und

Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen zu sorgen
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Ansprechpartner im betrieblichen Ausbildungsbereich

• Betriebsräte / JAV

• Rechtsgrundlage: BetrVG

= Arbeitnehmervertretungen verschiedener Ebenen, bestimmen in allen 

Fragen des Arbeitsschutzes mit

ID 033189

Der Betriebsrat hat…

• darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden 

Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden,

• Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim 

Arbeitgeber zu beantragen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG),

• bei Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften 

mitzubestimmen (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG).

ID 002416
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Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

• überwacht die Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, 

Betriebsvereinbarungen usw. (z. B. das Berufsbildungsgesetz oder das 

Jugendarbeitsschutzgesetz)

• beantragt Maßnahmen beim Betriebsrat, vorrangig rund um die 

Berufsausbildung

• nimmt Anregungen der Auszubildenden entgegen und trägt diese an den 

Betriebsrat heran

• ist Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme am Arbeits- und 

Ausbildungsplatz

ID 019563

Weitere Ansprechpartner im betrieblichen Ausbildungsbereich

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit

• Betriebsärzte

• Rechtsgrundlage: DGUV Vorschrift 1, § 19

• siehe allgemeine Struktur auf der folgenden Folie:

ID 033185
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Arbeitsschutzorganisation

ID 019556a

Unternehmer/

Geschäftsführer

Fertigungsleiter/

Betriebsleiter

Abteilungsleiter

Meister

Vorarbeiter

MA MA MA

Betriebsrat

Betriebsarzt

Fachkraft für

Arbeitssicherheit

Sicherheits-

beauftragter

• bestimmen 

   mit

• beraten

• unterstützen

MA / ausbildende 

Fachkraft

Azubi

MA / 

ausbildende 

Fachkraft

Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Beratung des Unternehmers / der Unternehmerin in Fragen der 

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, z. B.

• Sicherheitstechnische Überprüfung von Anlagen

und Arbeitsmitteln

• Beratung bei Neubeschaffung

Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen

• Untersuchen und Auswerten von Unfallursachen

• Informationen aller Beschäftigten zu Gefahren

sowie Maßnahmen zur Abwendung

ID 005778
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